
SAB Kommunales 
Förderergänzungs-
darlehen



SÄCHSISCHE AUFBAUBANK − FÖRDERBANK −

Sichern Sie sich die Gesamtfinanzierung  
für Ihre Investition.

Was wird gefördert
Investitionsmaßnahmen, für die eine Förderung beantragt 
oder bereits ein positiver Förderentscheid aus Landes-, 
Bundes- oder EU-Mitteln (Zuschuss und / oder Förderdarlehen) 
vorliegt

Wer wird gefördert
Sächsische Kommunen, deren Eigenbetriebe sowie 
kommunale Zweckverbände und Landkreise

Das Wichtigste im Überblick
 · Finanzierung von bis zu 100 % der Investitionskosten 
 · attraktive Darlehenskonditionen mit i. d. R. Laufzeiten  

bis zu 40 Jahren und mit Zinsbindungen bis zu 20 Jahren
 · Möglichkeit von geplanten Teilauszahlungen ohne 

Bereitstellungszinsen 
 · Rückzahlung als Raten-, Annuitäten- oder endfällige  

Darlehensvarianten mit tilgungsfreien Jahren möglich
 · Voraussetzungen für die Inanspruchnahme ist eine 

genehmigte Kreditermächtigung in entsprechender Höhe

Weitere Informationen
Zu Einzelheiten, Voraussetzungen und ergänzenden  
Fördermöglichkeiten können Sie sich auf unserer Internetseite 
und bei einem persönlichen Beratungstermin informieren.

www.sab.sachsen.de/kommunalfinanzierung 
0351 4910-3977 · kommunalkredit@sab.sachsen.de
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